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Programm

Fallstricke bei aktueller Safeguard Regelung

Kommissionsvorschlag für Safeguard-Nachfolgeregelung

CBAM-Omnibus-Vereinfachungen und Ausblick

Zahlungs- und Insolvenzabsicherung beim Verkauf



CBAM – Omnibus Vereinfachungen



CBAM-Übersicht

(Ursprünglicher)



https://taxation-
customs.ec.europa.eu/car
bon-border-adjustment-
mechanism_en

RECHTSGRUNDLAGEN CBAM / OMNIBUS-PAKET

(98 Seiten)

(102 Seiten)

(53 Seiten)

(252 Seiten)

(25 Seiten)

(24 Seiten)





- De-minimis-Ausnahmeregelung: 50 Tonnen eingeführter 
Waren pro Einführer (kumulativ für alle CBAM relevante 
Waren, neuer Anhang VII). 

- Jährliches Review des Schwellenwertes und 
Anpassungsmöglichkeit durch die Kommission, damit 
stets 99% der grauen Emission von CBAM erfasst 
werden. 

Art. 2 a VO (EU) 2025/2083:
De-Minimis-Ausnahmeregelung: 
Befreiung kleiner Importeure von 
CBAM-Pflichten

Omnibus-Vereinfachungen (1)



- Einführung eines sog. „CBAM-Vertreters“ in Art. 5 Abs. 7a 
CBAM-VO 

- Möglichkeit für Nicht-EU-Importeure, die Abgabe der CBAM-
Erklärung auf den CBAM-Vertreter zu delegieren. 

- CBAM-Vertreter muss in einem Mitgliedsstaat ansässig sein und 
bestimmte technische Anforderungen erfüllen, z.B. Registrierung 
mit einer Wirtschaftsakteursregistrierungs- und 
Identifikationsnummer. 

- Der CBAM-Anmelder bleibt auch im Falle der Delegation für die 
Erfüllung der CBAM-Verpflichtungen rechtlich verantwortlich. 

Omnibus-Vereinfachungen (2)

Möglichkeit zur Delegation von 
Berichterstattungspflichten



- Verschiebung des Verkaufs von CBAM-Zertifikaten auf den Februar 
2027 

- Grund: Vermeidung von Unsicherheiten bez. konkreter Umsetzung und 
Optimierung des Informationsaustausche zwischen dem CBAM-
Register und der sog. gemeinsamen zentralen Plattform, über die 
zukünftig durch die Mitgliedstaaten CBAM-Zertifikate verkauft werden. 

- Ab 2027 Pflicht für CBAM-Anmelder zum Erwerb von CBAM-Zertifikate
für Emissionen aus Einfuhren im Jahr 2026. 

- Der Preis der im Jahr 2027 gekauften CBAM-Zertifikate, der den 
Emissionen der im Jahr 2026 importierten Waren entspricht, soll den 
Preis der EU-ETS-Zertifikate im Jahr 2026 widerspiegeln.

Omnibus-Vereinfachungen (3)

Verschiebung Verkauf 
CBAM-Zertifikate



- Ermöglichung der Nutzung von Standardwerten: Festlegung der 
Standardwerte auf Grundlage der höchsten Emissionsintensität 
derjenigen Ausfuhrländer, für die zuverlässige Daten für eine Warenart 
herangezogen werden können. 

- Für Aluminium- und Stahlerzeugnisse sollen künftig im Regelfall nur 
noch Emissionen berücksichtigt werden, die bei der Herstellung von 
Vormaterialien entstehen und nicht – wie bislang – auch Emissionen, 
die bei der Endverarbeitung der Aluminium- und Eisenprodukte 
entstehen.

Omnibus-Vereinfachungen (4)

Erleichterung der Berechnung 
von grauen Emissionen



- wenn der im Drittland bezahlte Kohlenstoffpreis nicht mehr ermittelt 
werden kann, soll sich CBAM Anmelder auf jährliche Standard-
Kohlenstoffpreise berufen können. 

- Ab 2027 soll Kommission Standard-Kohlenstoffpreise pro Drittland auf der 
Grundlage der besten verfügbaren Daten aus zuverlässigen, öffentlich 
zugänglichen Informationen und von Drittländern bereitgestellten 
Informationen veröffentlichen.

Omnibus-Vereinfachungen (5)

Erleichterung der Berücksichtigung von 
in Drittländern gezahlten Co2-Preisen



P: Einfuhrverbot ohne CBAM Anmeldung

Ab dem 1. Januar 2026 dürfen CBAM-Waren nur noch von zugelassenen 
CBAM-Anmeldern eingeführt werden. 

L: 

CBAM-Omnibus VO enthält Übergangsregelung:
Einfügung von Artikel 17 Abs. 7 a durch CBAM-Omnibus-VO: Soweit 
Importeur bis 31. März 2026 Antrag auf Zulassung als zugelassener 
CBAM-Anmelder gestellt hat, darf er ab Antragstellung vorläufig Waren 
einführen, bis die zuständige Behörde eine Entscheidung über seinen 
Antrag getroffen hat. 

Omnibus-Vereinfachungen (6)

Übergangsregelung für CBAM Anmeldung



• Verschiebung der Frist für die Einreichung der jährlichen CBAM-
Erklärung vom 31. Mai auf den 30. September des folgenden Jahres. 

• So ist beispielsweise die CBAM-Erklärung für 2026 bis zum 30. 
September 2027 fällig.

Omnibus-Vereinfachungen (7)

Neue Frist für die jährliche Erklärung: 30. 
September



Aktuell größtes Problem: 
Ermittlung der CBAM-Kosten ab 2026



Quelle: BC Martin Brückner Cust Comp / CBAM Estimator

Berechnung der CBAM-Kosten 

???
Nicht bekannt

???
Ggf. nicht 
überprüft ???

(Preis?)



Verbandsinitiative



Vertragliche Absicherung für CBAM

Beim Einkauf: Lieferant muss CBAM Daten liefern (zutreffend, objektiv 
überprüfbar, in der vorgeschriebenen Weise ermittelt & dokumentiert) und für 
etwaige Nicht- oder Falschangaben haften! 

Beim Verkauf: Regelung, wer CBAM Kosten (ggf. in welchem Umfang) zu 
tragen hat, wer das Risiko für Verifizierung und ggf. unzutreffende Angaben 
trägt und wer Mehrkosten für unvorhergesehene CBAM Kosten übernehmen 
muss

In AGB: Aufnahme von Klauseln zur Regelung der CBAM Pflichten und Kosten



Fallstricke bei Safeguard-Zöllen



Safeguard-Zölle

Einführung 
endgültiger 
Schutzzölle: 
31.01.2019

Seitdem: 
16 x 
geändert, 
zuletzt am 
29.07.2025



- Quote bei „Konsultation Zollkontingente“ 
angezeigt, aber tatsächlich ausgeschöpft.

Im Zweifelsfall lieber warten und 
Ware ins Zolllager bis zum 
nächsten Quartal



- Quote vorhanden, aber 
(ggf. von Spediteur / 
Zollagent) vergessen, 
diese zu beantragen.

Stets Spediteur / Zollagent bei 
Beauftragung zur Verzollung 
ausdrücklich auf Beantragung 
des Zollkontingents hinweisen!



- Bei Zollprüfung stellt sich heraus, dass die 
falsche Zolltarifnummer angegeben wurde. 
Für die richtige Tarifnummer ist die Quote 
bereits ausgeschöpft. 

Im Zweifel Unverbindliche / 
Verbindliche Zolltarifauskunft 
einholen! 



- Zollanmeldung wird 
vom Zollamt zu spät 
angenommen –
Quote schon 
ausgeschöpft. 

Insbesondere bei Quartalsbeginn: Spediteur / 
Zollagent anweisen, am Tag der Zollanmeldung 
zusätzlich Zollamt zu kontaktieren, um sofortige 
Annahme der Zollanmeldung sicherzustellen.  



Safeguard 
Regelung zu 
kompliziert, z.T. 
unzutreffend*  

und 
unverständlich...

Frag einen Experten... vor der Verzollung!  

(z.B. Einordnung von organisch beschichteten oder unbeschichteten Blechen gem. HS 7225 99 00 
11 oder 7225 99 00 25 in Kategorie 4 „Bleche mit metallischem Überzug“)



Vertragliche Absicherung für Safeguards

Beim Einkauf: Ausl. Lieferant muss für Haftung übernehmen für die von ihm 
mitgeteilten Ursprungs- und Tarifangaben sowie für Einhaltung bestimmter 
Liefertermine

Beim Verkauf: Regelung, dass Lieferung bei kritischen / ausgeschöpften 
Kontingenten verschoben werden kann. Ggf. Regelung, unter welchen 
Bedingungen der Kunde die Zusatzzölle übernehmen muss. 

In AGB: Aufnahme von Klauseln zur Regelung der Pflichten und Kosten in 
Bezug auf Safeguard-Maßnahmen



Kommissionsvorschlag zur 
Safeguard-Nachfolgeregelung



Ausblick: Wie geht es mit 
Safeguards weiter? 

10.09.2025:

19.03.2025:

30.06.2026:    Ende der aktuellen Safeguard-Maßnahme gem. VO 159/2019 

07.10.2025:



Quelle: IHK Regensburg

Kommissionsvorschlag 
vom 07.10.2025



Reaktionen auf Kommissionsvorschlag 
vom 07.10.2025

Zeitplan ???



„Melt & Pour“



Antidumping / Safeguards: 
Bislang: Ursprung entscheidend! 

Z.B.: Chinesische warmgewalzte 
Bleche (Position 7208) werden 
in Vietnam verzinkt (Position 
7210): Vietnamesischer 
Ursprung - d.h. keine 
Antidumpingzölle

Annex 22-01 der Delegierten Verordnung zum UZK



Stahlerzeugnisse des Kapitels 72 unterliegen Zöllen (50 %) auf den vollen 
Zollwert, es sei denn, der Stahl wurde in den USA geschmolzen und 
gegossen („melted and poured in the U.S.“).

„melted and poured“ 
bei US-Verzollung

Quelle: VDMA



US-Wirtschaftskrise 
nach Ölkrise

Kubakrise

„Great Depression“ 
nach Börsencrash 1929

Neuregelung von 
präsidentiellen 
Notfallbefugnissen 
gem. „Trading with the 
Enemy Act“ von 1917

Exkurs: Rechtsgrundlagen für US „Strafzölle“



„Melt and Pour“



• Bei aktuellen Verträgen keine Verpflichtung des Lieferanten, „Melt & Pour“ 
Ursprung nachzuweisen

• „Melt & Pour“ Ursprung wird bei weiterverarbeiteten Produkten häufig nicht 
Prüfbescheinigungen gem. EN 10204 oder Ursprungszeugnisse bescheinigt, 
da diese nur den handelsrechtlichen Ursprung bescheinigen, der häufig von 
„Melt & Pour“ Ursprung abweicht.

• „Melt & Pour“ Ursprung ist mit Systematik von Antidumping- und 
Safeguardregelungen, die auf den handelsrechtlich Ursprung abstellen, nicht 
kompatibel. 

• Bei „Melt & Pour“ Ursprung bleibt Weiterverarbeitung des Ausgangsproduktes 
unberücksichtigt, so dass selbst durch intensivste Bearbeitung der Ursprung 
nicht verändert wird. 

Probleme bei „Melt and Pour“



Ursprungsangaben inkl. „Melt & Pour“ vereinbaren und in AGB aufnehmen! 

• Anforderung bez. Ursprung und Melt & Pour In Bestellungen / Verträge 
aufnehmen

• GGf. Vorlage Vormaterialzeugnis vereinbaren, um Abgleich der 
Schmelzennummer vornehmen zu können. 

• Ergänzung einer Klausel in Allgemeinen Einkaufsbedingungen zur 
Ursprungsangabe, Melt & Pour Angaben und Konsequenzen bei 
Nichtbeachtung bzw. unrichtigen Informationen 

Vertragliche Absicherung 



Zahlungs- und Insolvenzabsicherung
beim Verkauf



Kunde droht zahlungsunfähig zu werden 

Risiken bei drohender Zahlungsunfähigkeit des Kundens: 
- Zahlungsausfall
- Verlust des Eigentums am Material
- Drohende Insolvenzanfechtung



Was tun, um Zahlungsausfall zu verhindern?

39

Offene Forderungen aus erfolgten 
Lieferungen: 

Mahnen – aber möglichst 
anfechtungssicher
(Anfechtung häufig nur möglich, wenn 
Gläubiger Kenntnis von drohender 
Zahlungsunfähigkeit des Schuldners hat)

- Korrespondenz über Zahlungs-
schwierigkeiten vermeiden 
- Mündlich mahnen
- Ggf. Schriftliche 

Zahlungsvereinbarungen 
abschließen gem. § 133 InsO

Forderungen aus Weiterbelieferung:

„Unsicherheitseinrede“
Verweigerung weiterer Lieferungen unter 
Hinweis auf „Unsicherheitseinrede“ 
gem. § 321 BGB und Forderung von 
Vorkasse oder Sicherheitsleistung

Zurückbehaltungsrecht
Zurückhaltung von Neulieferungen gem. §
273 BGB, solange im Zusammenhang 
stehende Altlieferungen noch nicht bezahlt 
sind.



Kunde droht zahlungsunfähig zu werden 



Was tun, um Eigentumsverlust zu verhindern?

41

Eigentumsvorbehalt vereinbaren
z.B. durch AGB

Geltendmachung Eigentumsvorbehalt: 

- Verfügungs- und Verarbeitungsverbot
- Widerruf der Weiterveräußerungs- und 

Einziehungsermächtigung
- Aufforderung, Ware zu separieren und 

zur Abholung bereit zu stellen
- Aufforderung, Kunden über 

Vorausabtretung zu informieren
- Hinfahren!
- Wenn möglich: Abholung der Ware

Im Insolvenzfall: 
Aussonderungs- und Absonderungsrechte!

Kunde droht zahlungsunfähig zu werden 



Was tun, um (spätere) Insolvenzanfechtung zu 
vermeiden / zu verhindern?

42

Weiterbelieferung: 

- Umstellung auf „Bargeschäft“: 
Unmittelbarer Austausch von Leistung 
und Gegenleistung (§ 142 Inso: 
Bargeschäft ist i.d.R. anfechtungsfest)

- Vorkasse und Lieferung innerhalb 
von max. 10 Tagen

- Lieferung und Zahlung des Kunden 
innerhalb von max. Tagen

Offene Forderungen aus erfolgten 
Lieferungen: 

Mahnen – aber möglichst 
anfechtungssicher!
(Anfechtung häufig nur möglich, wenn 
Gläubiger Kenntnis von drohender 
Zahlungsunfähigkeit des Schuldners hat)

- Korrespondenz über Zahlungs-
schwierigkeiten vermeiden 
- Mündlich mahnen
- Ggf. Schriftliche 

Zahlungsvereinbarungen 
abschließen gem. § 133 InsO

Kunde droht zahlungsunfähig zu werden 



P: „unlauteres Bargeschäft“

Wann liegt Unlauterkeit vor? 

Streitig

Z.T.: Immer dann, wenn 
Schuldner weiß, dass er 
nicht alle Gläubiger 
befriedigen kann

BGH, Urt. v. 05.12.2024, IV ZR 122/23



Fallgruppen, die für „unlauteres Handeln“ NICHT ausreichen
BGH, Urt. v. 05.12.2024, IV ZR 122/23
(Rz. 31-34 des Urteils)

• Fortlaufende Erwirtschaftung von Verlusten

• Einkauf und Bezahlung von 
betriebsnotwendigen Leistungen, obwohl 
Schuldner erkennt, dass sein Betrieb 
dauerhaft nicht überlebensfähig ist;

• Verstoß gegen § 15a InsO oder 15b InsO 
(Pflicht zur Antragstellung / Einstellung von 
Zahlungen)



Fallgruppen für „unlauteres Handeln“
BGH, Urt. v. 05.12.2024, IV ZR 122/23
(Rz. 28-30 des Urteils)

• Bezahlung von nicht betriebsnotwendigen Leistungen (z.ௗB. Luxusgüter, private 
Ausgaben), die keinen Nutzen für die übrigen Gläubiger haben,

• Veräußerung von betriebsnotwendigem Vermögen, um den Gegenwert den 
Gläubigern zu entziehen,

• Zahlungen erfolgen nicht zur Vertragserfüllung, sondern um einen bestimmten 
Gläubiger zu bevorzugen, z.ௗB. zur Abwehr eines sonst drohenden 
Insolvenzantrags,

• Bargeschäfte im unmittelbaren Vorfeld eines unabwendbaren, vom Schuldner 
beabsichtigten Insolvenzantrag

• Zahlung von Honoraren für eine Sanierungsberatung, obwohl der 
Sanierungsversuch von vornherein aussichtslos ist,

• Bargeschäfte mit nahestehenden Personen (§ 138 InsO), wenn diese gezielt 
bevorzugt und anders als die übrigen Gläubiger behandelt werden

• Gezielte Übertragung von letzten Vermögenswerten an einzelne Gläubiger oder 
an verbundene Unternehmen (z.ௗB. durch verschleierte konzerninterne 
Verschiebungen).



Was kann Lieferant noch tun, wenn Kunde bereits einen 
Insolvenzantrag gestellt hat?

46

Offene Forderungen: 

- Anmeldung zur Insolvenztabelle

- Geltendmachung Eigentumsvorbehalt und 
Untersagung der Weiterverarbeitung / 
Weiterveräußerung

- Identifizierung von nicht verarbeiteter EV-
Ware beim Kunden (sog. 
„Aussonderungsrecht“)

- Identifizierung abgetretener Forderungen 
aus der Weiterveräußerung (sog. 
„Absonderungsrecht“)

Weiterbelieferung: 

- Vorkasse / Bargeschäft geht immer.
- Mit Zustimmung des vorläufigen 

Insolvenzverwalters (i.d.R. nicht 
besichert)

- Mit Zustimmung des Insolvenzverwalters 
(d.h. nach Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens) i.d.R. als 
„Masseforderung“ sicher, aber auch hier 
Risiko der „Masseunzulänglichkeit“

Kunde hat bereits Insolvenzantrag gestellt



Kostenlose anwaltliche Erstberatung 
für BDS-Mitglieder! 0211 / 82 89 460 *

* Kosten für Erstberatung gem. RVG 
übernimmt der BDS

Der heiße Draht…



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Fragen?


